
  

HZV - Vertragsänderungen zum 01.07.2025 

Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt, liebes Praxisteam,  

 

Ersatzkassen, IKK classic, AOK Rheinland/Hamburg, Knappschaft, LKK – Aufnahme 

Impfziffern 

Folgende Impfziffern werden in die HZV-Verträge Ersatzkassen, IKK classic AOK 

Rheinland/Hamburg, Knappschaft und LKK aufgenommen und sind somit ab Q3/2025 über die 

HZV zu dokumentieren: 

• 89137 - Respiratorische Synzytial-Viren — Standardimpfung 

• 89138 - Respiratorische Synzytial-Viren — Indikationsimpfung 

 

IKK classic – Vergütungsanpassung   

Ab Q3/2025 profitieren Sie von Erhöhungen folgender Vergütungsbeträge:  

  

• P1 - Infrastrukturpauschale von 24,00 € auf 28,00 € pro Jahr 

• P2 von 42,00 € auf 44,00 € pro Quartal 

• Vertreterpauschale von 42,00 € auf 44,00 € pro Quartal 

 

IKK classic – Anpassung Vertragsdokumente  

Ab Q3/2025 finden Sie weiterführende Information zu den Zielen und Lerninhalten des seit Q4/2024 

bestehenden Versorgungsmoduls Geriatrie im Anhang 9 zu Anlage 3 – Fortbildung zum 

Versorgungsmodul „Geriatrie“. 

 

10 Millionen HZV-Versicherte – ein Erfolg, den Sie möglich gemacht haben! 

Ihr Engagement macht die Hausarztzentrierte Versorgung (HZV) zum Erfolgsmodell.  

Über 10 Millionen Patientinnen und Patienten vertrauen bereits dem Hausarztprogramm –  

ein Meilenstein, der ohne Sie und Ihr Praxisteam nicht möglich wäre. 

Jede Praxis und jede eingeschriebene Patientin und jeder Patient trägt 

dazu bei, die hausärztliche Versorgung in Deutschland zu stärken.  

Wir unterstützen Sie in der Kommunikation mit Ihren Patientinnen und Patienten.  

Im HZV-Online-Shop finden Sie verschiedene Materialien mit dem Aktionsmotiv „10 Millionen“: 

www.hzv.de/shop  

18.06.2025 

http://www.hzv.de/shop


 

Wichtige Information: Fusion der HÄVG AG mit der HÄVG Rechenzentrum GmbH  

Zum 01.07.2025 fusioniert die HÄVG Rechenzentrum GmbH mit ihrer Muttergesellschaft, der 

Hausärztlichen Vertragsgemeinschaft AG. Ab diesem Zeitpunkt treten die beiden Unternehmen 

gemeinsam als HÄVG auf.   
 

Für Sie bedeutet das:  

• Bitte informieren Sie Ihre Patientinnen und Patienten. Aufgrund der Fusion sind Sie 

gemäß DSGVO nun verpflichtet, Ihre HZV-Patientinnen und -Patienten über die Änderung 

der datenverarbeitenden Stelle zu informieren. Ein Aushang im DIN-A4-Format genügt 

hierfür. Drei farbige Ausdrucke davon finden Sie im Umschlag des gemeinsamen 

Schreibens von Hausärztinnen- und Hausärzteverband und der HÄVG vom 16.06.2025. 

Sie können den Aushang auch noch einmal herunterladen unter www.haevg.de/fusion 

Bitte hängen Sie diesen gut sichtbar in Ihrer Praxis auf und belassen ihn dort bis zum 

30.06.2026.  

• Ab sofort gelten nur noch die neuen Einschreibeunterlagen:   

o Die aktualisierte „Teilnahmeerklärung Versicherter“ finden Sie wie gewohnt im 

HZV-Modul Ihrer Praxissoftware.    

o Wir empfehlen Ihnen, Ihre Patientinnen und Patienten online in die HZV 

einzuschreiben. Dies vereinfacht und beschleunigt den Versicherten-

Einschreibeprozess erheblich.   

o Alte ungenutzte bzw. vorgedruckte „Teilnahmeerklärungen Versicherter“ 

vernichten Sie bitte.   

• Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bleibt unverändert sicher.  

Weitere Informationen sowie Antworten auf häufige Fragen finden Sie unter www.haevg.de/fusion  
 

Information über Werbung aus den Bereichen HZV, Fortbildung und Berufspolitik    
Um Ihnen Angebote aus den Bereichen HZV, Fortbildung und Berufspolitik zukommen lassen zu 

können, dürfen der Hausärztinnen- und Hausärzteverband und die HÄVG Ihre HZV-Stammdaten auch 

zur Zusendung weiterer Informationen, ggf. auch Werbung, verwenden. Rechtsgrundlage hierfür ist das 

berechtigte Interesse im Sinne von Art. 6 Abs.1 lit. f) EU-Datenschutzgrundverordnung. Da Sie bereits 

an einem HZV-Vertrag teilnehmen, überwiegt das Interesse des Hausärztinnen- und 

Hausärzteverbandes und der HÄVG an der Zusendung von Informationen zu weiteren berufsbezogenen 

Themen.   

Die aktuelle Fassung der „Information für den HAUSARZT gem. Artikel 13 EU-Datenschutz-

Grundverordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Teilnahme an der 

HZV“ finden Sie unter www.haev.de in der Rubrik HZV-Verträge.  
 

Weitere Informationen sowie alle Anpassungen an den Verträgen stehen zu Beginn des 3. Quartals 

2025 auf www.haev.de unter den Vertragsunterlagen bereit. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie 

sich bitte an den Kundenservice unter 02203 57 56-1111 oder kundenservice@haevg-rz.de  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Ihr Kundenservice 

http://www.haevg.de/fusion
http://www.haevg.de/fusion
http://www.haev.de/
http://www.haev.de/
mailto:kundenservice@haevg-rz.de

